
 

 

 

 

 

 

 
Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 

zur fakultativen Verwendung. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

 
 

Änderung von 
A1-6.5 der unverbindlichen Muster-AVB BHV/  
A1-6.10 der unverbindlichen Muster-AVB PHV 

 
Stand: März 2026 

 
Schwarze Schrift:  identische Formulierung in AVB BHV und AVB PHV 
grüne Schrift:  nur Muster-AVB BHV  
blaue Schrift:  nur Muster-AVB PHV 
 
 
„A1-6.5 / A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-

Anhänger 
 

Falls folgendes zusätzliche Risiko versichert werden soll, kann 
durch besondere Vereinbarung der Versicherungsschutz im 
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen wie folgt 
erweitert werden: 
 

A1-6.5.1 / A1-6.10.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch den Gebrauch 
ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen 
Fahrzeugen, sofern sie zudem folgenden Voraussetzungen 
entsprechen: 

 
a) Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 

Höchstgeschwindigkeit, die ausschließlich in einem Gebiet 
gebraucht werden, das 
 
- keine öffentliche Straße ist und 

 
- entweder aufgrund einer Rechtsvorschrift einzufrieden ist, um 

den Zugang von Unbefugten zu verhindern, oder als 
befriedetes Besitztum der Öffentlichkeit aufgrund einer 
Beschränkung nicht zugänglich ist. 

 
b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 

Höchstgeschwindigkeit; 
 
c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 

Höchstgeschwindigkeit; 
 
d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 

bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 

e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig sind oder 
ausschließlich auf dem in a) beschriebenen Gebiet verkehren. 


